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Regeste

Regeste Art. 4 BV (Willkür); interkommunale Doppelbesteuerung (Wallis). Art. 46 Abs. 2
BV ist auf die Doppelbesteuerung durch mehrere Gemeinden desselben Kantons nicht
anwendbar. Verweist aber das kantonale Recht für die interkommunale Steuerausscheidung
ausdrücklich auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur interkantonalen
Doppelbesteuerung, so werden die von dieser Rechtsprechung aufgestellten Regeln zum
Inhalt kantonalen Rechts,dessen Anwendung das Bundesgericht auf eine Verletzung von
Art. 4 BV hin überprüfen kann. Fall der Steuerausscheidung zwischen zwei Walliser
Gemeinden.

Regeste Art. 4 Cst. (arbitraire); double imposition intercommunale (Valais). L'art. 46 al. 2
Cst. ne s'applique pas à la double imposition par des communes d'un même canton. Mais si
le droit cantonal renvoie expressément, pour la répartition de la compétence fiscale entre les
communes, à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition
intercantonale, les règles établies par cette jurisprudence deviennent des règles de droit
cantonal, dont le Tribunal fédéral peut revoir l'application sous l'angle de la violation de
l'art. 4 Cst. Cas de la répartition fiscale entre deux communes valaisannes.

Regesto Art. 4 CF (arbitrio); doppia imposizione intercomunale (Vallese). L'art. 46 cpv. 2
CF non si applica alla doppia imposizione da parte di comuni d'uno stesso cantone.
Tuttavia, se il diritto cantonale rinvia espressamente, ai fini della ripartizione tra i comuni
dell'ammontare dell'imposta, alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia
imposizione intercantonale, le regole stabilite da tale giurisprudenza divengono regole del
diritto cantonale, la cui applicazione può essere riesaminata dal Tribunale federale sotto il
profilo di una eventuale violazione dell'art. 4 CF. Ripartizione fiscale tra due comuni
vallesani: fattispecie.

Erwägungen

E. 1
Mit Ausnahmen, wie sie hier nicht zutreffen, kann mit der staatsrechtlichen Beschwerde nur
die Aufhebung des angefochtenen Entscheids verlangt werden ( BGE 98 Ia 156 Erw. 3, 229
Erw. 1 und 303 Erw. 1). Soweit der Beschwerdeführer vom Bundesgericht die Feststellung
verlangt, er sei in A für ein Einkommen von Fr. 51'771 zum Satz von Fr. 51'771 zu
besteuern, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Wird sie gutgeheissen, so hat
die kantonale Behörde entsprechend den Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils in
der Sache neu zu entscheiden.

E. 2
Die Doppelbesteuerung durch mehrere Gemeinden desselben Kantons betrifft ein rein
innerkantonales Verhältnis; sie zu vermeiden ist Sache des Gesetzgebers des betreffenden



Kantons ( BGE 92 I 349 c; SCHLUMPF, Bundesgerichtspraxis zum
Doppelbesteuerungsverbot, 3. A., S. 32). Der Beschwerdeführer macht demnach zu Recht
keine Verletzung des Art. 46 Abs. 2 BV geltend. Diese Verfassungsbestimmung könnte
auch nicht angerufen werden im Zusammenhang mit der Anwendung des Art. 152 FG ,
nach welcher Vorschrift für die interkommunale Steueraufteilung grundsätzlich die vom
Bundesgericht betreffend die interkantonale Doppelbesteuerung aufgestellten Regeln
gelten. Wenn in Art. 152 FG auf die Auslegung des Art. 46 Abs. 2 BV durch das
Bundesgericht Bezug genommen wird, so ist damit die bundesgerichtliche Rechtsprechung
zu der erwähnten Vorschrift der Bundesverfassung zum Inhalt des kantonalen
Gesetzesrechts gemacht worden, dessen Anwendung das Bundesgericht nur auf Willkür hin
überprüfen kann.

E. 3
a) Der Beschwerdeführer wohnt in A, wo er als unselbständig Erwerbender tätig ist, und
betreibt gleichzeitig auf eigene Rechnung ein Hotel in B. Die kantonale Behörde anerkennt,
dass X. in B ein sekundäres Steuerdomizil hat, was bedeutet, dass eine interkommunale
Steueraufteilung im Sinne der Art. 152 ff. FG vorzunehmen ist. Hat eine solche Aufteilung
zu erfolgen, so ist sie gemäss Art. 152 grundsätzlich nach den Regeln vorzunehmen, wie sie
das Bundesgericht zum interkantonalen Doppelbesteuerungsverbot entwickelt hat. Der Art.
152 FG ist im zu beurteilenden BGE 98 Ia 574 S. 578 Fall klarerweise anwendbar. Der Art.
153, auf den sich die Steuerrekurskommission nicht gestützt hat, gilt für Steuerpflichtige,
die ein Unternehmen in mehreren Gemeinden betreiben. Das trifft auf X. nicht zu. Nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt eine gegen Art. 46 Abs. 2 BV verstossende
Doppelbesteuerung vor, wenn ein Steuerpflichtiger von zwei oder mehreren Kantonen für
das nämliche Steuerobjekt und für die gleiche Zeit zu Steuern herangezogen wird. Das
Bundesgericht hat ferner aus Art. 46 Abs. 2 BV abgeleitet, ein Kanton dürfe einen
Steuerpflichtigen nicht deshalb anders und stärker belasten, weil er nicht in vollem Umfang
seiner Steuerhoheit unterstehe, sondern zufolge einer territorialen Beziehung auch noch in
einem andern Kanton steuerpflichtig sei, und es hat dabei erklärt, es bedeute eine
Doppelbesteuerung, wenn ein Steuerpflichtiger in mehreren auf dem Boden der
Reineinkommenssteuer stehenden Kantonen zusammen mehr als sein gesamtes
Reineinkommen zu versteuern habe ( BGE 93 I 241 /2; vgl. auchBGE 66 I 48;
SCHLUMPF, a.a.O. S. 23/4). Wird dieser Grundsatz auf die Ebene der interkommunalen
Steuerausscheidung übertragen und dabei beachtet, dass in A und B die Steuer auf dem
Reineinkommen erhoben wird (Art. 23 Abs. 1 i.V. mit Art. 135 FG ), so ist es klar, dass die
von der kantonalen Steuerrekurskommission geschützte Einschätzung der Gemeinde A zu
einer unzulässigen Doppelbesteuerung im Sinne der bundesgerichtlichen Praxis führt.
Würde der Beschwerdeführer nämlich in A ein Hotel mit Verlust betreiben, so stünde
ausser Zweifel, dass der Verlust von seinem übrigen Einkommen in Abzug gebracht werden
müsste, weil nur das Reineinkommen zur Steuer herangezogen werden darf. Der
Beschwerdeführer hatte in der fraglichen Periode nur ein Reineinkommen von Fr. 51'771,
und er hat nach der angefochtenen Veranlagung mehr als dieses gesamte Reineinkommen,
nämlich ein Einkommen von Fr. 63'116 zu versteuern, weil er das Hotel nicht in A, sondern
in B betreibt. Das ist der typische Fall einer nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
verbotenen Doppelbesteuerung, und es ist unzweifelhaft, dass eine solche
Steuereinschätzung mit Art. 152 FG in klarem Widerspruch steht. Daran ändert der Hinweis
der Rekurskommission auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 3. April 1968 (ASA 37 S.
412 ff.) nichts, denn in jenem Falle entschied das Bundesgericht bloss, dass jemand unter



bestimmten Voraussetzungen BGE 98 Ia 574 S. 579 auch am Arbeitsort zur Steuer
herangezogen werden könne, nämlich für den Ertrag aus selbständiger Erwerbstätigkeit.
Mit der hier interessierenden Frage, ob ein in einem Kanton erlittener Verlust im andern
Kanton bei der Bestimmung des steuerbaren Einkommens zu berücksichtigen sei, hatte sich
das Bundesgericht im genannten Urteil nicht zu beschäftigen. b) Die
Steuerrekurskommission führte aus, der Beschwerdeführer könne nach Art. 23 Abs. 2 Ziff.
6 FG in der nächsten Steuerperiode den Verlust, den er erlitten habe, mit einem allenfalls in
B zu erzielenden Einkommen verrechnen. Wenn der Verlust von Fr. 11'345 von dem in A
erzielten Einkommen von Fr. 63'116 in Abzug gebracht würde, käme es zu einem doppelten
Abzug des Verlusts, was eine ungerechtfertigte Privilegierung des Beschwerdeführers
darstellte. - Diese Erwägung geht fehl, denn nach Art. 23 Abs. 2 Ziff. 6 FG ist ein allfälliger
Verlust der vorausgegangenen Periode nur anrechenbar, "soweit er nicht mit andern
Einkünften dieser (d.h. der vorausgegangenen) Periode verrechnet werden konnte". Kann
der Beschwerdeführer den im Hotelbetrieb in B erlittenen Verlust von Fr. 11'345 von den in
der gleichen Periode in A erzielten Einkünften von Fr. 63'116 abziehen, so darf er diesen
Verlust folglich in der nächsten Periode nicht mehr mit einem allfälligen Reingewinn in B
verrechnen. Dies wäre nur dann zulässig, wenn in der ersten Steuerperiode in A kein Abzug
möglich gewesen wäre, weil der Pflichtige auch dort keine Einkünfte gehabt hätte. Es kann
demnach entgegen der Meinung der kantonalen Behörde nicht zu einer doppelten
Berücksichtigung des Verlusts und damit nicht zu einer ungerechtfertigten Privilegierung
des Beschwerdeführers kommen. Die Ordnung des Finanzgesetzes ist klar und vernünftig.
Wäre die Meinung der Steuerrekurskommission richtig, könnte der Pflichtige trotz eines
steuerbaren Einkommens in A den in B in der ersten Steuerperiode erlittenen Verlust unter
Umständen überhaupt nie in Abzug bringen, dann nämlich, wenn der Hotelbetrieb in B
auch in der nachfolgenden Periode keinen Reingewinn abwürfe. Wird also im vorliegenden
Fall der Verlust in A nicht angerechnet, so besteht die Gefahr, dass er steuerlich überhaupt
nicht berücksichtigt werden kann, während umgekehrt keine Gefahr des doppelten Abzugs
besteht. c) Die Steuerrekurskommission führte ferner aus, es sei der Gemeinde A nicht
zuzumuten, dass sie den in B erlittenen Verlust tragen müsse, während B allein den Vorteil
habe, wenn im BGE 98 Ia 574 S. 580 Hotelbetrieb ein Gewinn entstehe. Diese Überlegung
ist für die Beurteilung der Beschwerdesache nicht massgebend und im übrigen nicht ganz
überzeugend. Der Gemeinde B fallen die öffentlichen Aufwendungen zur Last, die mit dem
Betrieb eines Hotels in einem Dorf verbunden sind, ohne dass sie, solange der
Beschwerdeführer mit Verlust arbeitet, einen Rappen Einkommenssteuer einnehmen kann.
Wird später in B ein Gewinn erzielt, so richtet sich der Steueransatz nach der Höhe des
Gesamteinkommens, so dass die Gemeinde A insoweit einen Vorteil daraus zieht, als der
Beschwerdeführer neben seinem Einkommen in A in B Einkünfte aus selbständiger
Erwerstätigkeit hat. d) Die Steuerrekurskommission macht schliesslich geltend, der in B
erlittene Verlust werde dadurch berücksichtigt, dass in A das Einkommen von Fr. 63,l 16
nur zum Satz von Fr. 51'771 besteuert werde. Im konkreten Fall ist dieses Argument wohl
wenig brauchbar, weil der Steuersatz auf einem Einkommen von Fr. 63'116 und einem
solchen von Fr. 51'771 genau der gleiche zu sein scheint, nämlich 8% ( Art. 137 FG sowie
Vernehmlassung der Rekurskommission, S. 6). Selbst wenn aber ein anderer Steueransatz
zur Anwendung käme, würde das die Doppelbesteuerung nicht aus der Welt schaffen,
welche darin besteht, dass der Beschwerdeführer für ein Einkommen zur Steuer
herangezogen wird, das erheblich über dem nach dem Steuerrecht beider Gemeinden
massgebenden Reineinkommen liegt. Nach der bundesgerichtlichen



Doppelbesteuerungspraxis hat der Steuerpflichtige nicht nur Anspruch darauf, dass der
Steuersatz des Reineinkommens angewendet wird, sondern vor allem darauf, dass nur das
Reineinkommen zur Steuer herangezogen wird. Der angefochtene Entscheid verstösst
offensichtlich gegen das Gesetz und ist vor Art. 4 BV nicht haltbar. Dispositiv
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